
 
Regelungen  
zum Übertritt in die 5. Jahrgangsstufe 
 

Übertritt von der 4. Jahrgangsstufe Grundschule: 
Eignung für den Besuch eines Gymnasiums bei einer Durchschnittsnote von 2,33 oder 
besser im Übertrittszeugnis der 4. Jahrgangsstufe in den Fächern  
• Deutsch,  
• Mathematik und  
• Heimat- und Sachunterricht. 

Ansonsten erfolgt die Eignungsfeststellung durch den Probeunterricht. 
 

Übertritt nach Abschluss der 5. Jahrgangsstufe Mittelschule:  
• Durchschnittsnote von 2,00 oder besser in den Fächern Deutsch und Mathematik 

im Jahreszeugnis der 5. Jahrgangsstufe der Mittelschule 
• in Härtefällen Möglichkeit zur Eignungsfeststellung durch die Lehrerkonferenz 

 

Übertritt nach Abschluss der 5. Jahrgangsstufe Realschule:  
• Durchschnittsnote von 2,50 oder besser in den Fächern Deutsch und Mathematik 

im Jahreszeugnis der 5. Jahrgangsstufe der Realschule 
• in Härtefällen Möglichkeit zur Eignungsfeststellung durch die Lehrerkonferenz 

 

Übertritt von staatlich genehmigten Schulen (z.B. Waldorf- oder Montessori-Schulen): 
Alle Schülerinnen und Schüler nehmen am bayernweit einheitlich gestalteten Probe-
unterricht teil. 
 
Probeunterricht 
 

Die Teilnahme am Probeunterricht ist für Schülerinnen und Schüler verpflichtend, die 
entweder im Übertrittzeugnis eine Durchschnittsnote von 2,66 oder schlechter 
aufweisen oder von einer staatlich genehmigten Schule (z.B. Waldorf- oder Montessori-
Schule) zu uns wechseln möchten.  
Die Prüfungen finden im Jahr 2025 vom 13. bis 15. Mai statt und werden zentral für 
alle Augsburger Gymnasien an zwei Schulen durchgeführt (Familienname A-L: Maria-
Theresia-Gymnasium; Familienname M-Z: Gymnasium bei St. Stephan). Wichtig ist 
aber, dass die Anmeldung zum Probeunterricht stets an dem Gymnasium erfolgt, das 
Ihr Kind ab Herbst besuchen möchte. 
 

Inhalt: 
Schriftliche und mündliche Prüfungen in den Fächern Deutsch und Mathematik 
 

Voraussetzungen für das Bestehen: 
• In einem Fach mindestens befriedigend (Note 3) sowie 
• im anderen Fach mindestens ausreichend (Note 4).  

Bei zweimal Note 4 entscheidet der Elternwille. 
 

Ablauf und Musteraufgaben finden Sie unter 
http://isb.bayern.de/schulartspezifisches/leistungserhebungen/probeunterricht-gymnasium/ 


